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Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik"  
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Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Niederkirchen möchte in der Gemarkung der Gemeinde die Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage ermöglichen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aus 
diesem Grund wurde, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
07.09.2021 vom Gemeinderat getroffen. Danach erfolgte vom 18.02.2022 bis 18.03.2022 die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange. Dabei hatten sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich über 
den Vorentwurf des Bebauungsplanes zu informieren und konnten entsprechende Anregungen 
und Hinweise vortragen. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

07.03.2022 Hinweise 

2.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt 

02.03.2022 keine 

3.  SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-
AG 
Bismarckstraße 14 
67655 Kaiserslautern 

03.03.2022 keine 

4.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

04.03.2022 Hinweise 

5.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

04.03.2022 keine 

6.  Forstamt Otterberg 
Otterstraße 47 
67697 Otterberg 

02.03.2022 Hinweise 

7.  Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 
Ingersheimer Straße 20 
70499 Stuttgart 

18.03.2022 keine 

8.  Kanalwerke VG Otterbach-Otterberg 
Blechhammerweg 50 
67659 Kaiserslautern 

18.03.2022 keine 

9.  SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-
AG 
Bismarckstraße 14 
67655 Kaiserslautern 

09.02.2022 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

10.  Kreisverwaltung Kaiserslautern 
Abteilung Bauen und Umwelt 
Lauterstraße 8 
67657 Kaiserslautern 

25.03.2022 Hinweise 

11.  Pfalzwerke Netz AG 
Kurfürstenstraße 29 
67071 Ludwigshafen 

24.03.2022 Hinweise 

12.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 
67655 Kaiserslautern 

18.03.2022 Hinweise 

13.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Bahnhofstraße 24 
66953 Pirmasens 

10.03.2022 keine 

14.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

07.03.2022 keine 

15.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
NL Südwest 
PTI 11 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 

23.02.2022 keine 

16.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Dienststelle Kaiserslautern 
Röchlingstraße 1 
67663 Kaiserslautern 

08.04.2022 Hinweise 

17.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 
Morlauterer Straße 20 
67657 Kaiserslautern 

17.03.2022 Hinweise 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die 
abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abge-
druckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdar-
stellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstellung-
nahmen können bei der Gemeindeverwaltung Niederkirchen, stellvertretend bei der Verbands-
gemeinde Otterbach-Otterberg, eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz, Kaisers-

lautern vom 07.03.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Um eine derart große Anlage installieren zu können, sind entsprechend große 
Flächen notwendig. Einher geht mit einer derartigen Anlagengröße auch ein entsprechend gro-
ßer Energiegewinn. Die vorgebrachten Aussagen bezüglich der Ausgleichsflächen werden 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Ausgleichsmaßnahmen und Planungsalternativen wer-
den im Rahmen des Entwurfes im Umweltbericht dargestellt werden. Ebenso werden weitere 
Aussagen zur Flächenverfügbarkeit, insbesondere zum Zugriff der Gemeinde auf weitere Flä-
chen, die für einen anderen Planungsstandort sprechen könnten. Die Gemeinde wird daher 
weiterhin an dem vorgenannten Flächenstandort festhalten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.2 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht, Neustadt vom 02.03.2022 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.3 Stellungnahme der SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH, Kaiserslautern vom 

03.03.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.4 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 04.03.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen ist eine Anpflanzung zu einer Blühwie-
se im Bereich des Geltungsbereiches vorgesehen. Diese Maßnahme führt dazu, dass der Bo-
den weiter verfestigt wird und keine intensive landwirtschaftliche Nutzung mehr dort stattfindet. 
Des Weiteren werden, wie vorgenannt, keine erheblichen Flächenversiegelungen vorgenom-
men, wodurch großflächige gesammelte Regenwasserabflüsse nicht entstehen werden. Daher 
kann nach aktuellem Erkenntnisstand nicht davon ausgegangen werden, dass durch die Pla-
nung und mögliche spätere Entwicklung der PV-Anlage nachteilige Auswirkungen bezüglich 
einer Starkregengefährdung entstehen.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Insbesondere, dass keine Altablagerungen, 
Altstandorte, schädliche Bodenveränderung oder Verdachtsflächen bekannt sind (nachsorgen-
der Bodenschutz). Die Weiterleitung der bestehenden Bodengutachten wird über die Gemeinde 
veranlasst werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.5 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Außenstelle Speyer vom 04.03.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die aufgeführten Hinweise sind bereits Teil der Planunterlagen. Eine Abwä-
gung ist nicht erforderlich.  
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2.6 Stellungnahme des Forstamtes Otterberg vom 02.03.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der geforderte Abstand der Bebauung zum Wald von 30 m ist bereits in den 
Unterlagen enthalten. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.7 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom 

18.03.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.8 Stellungnahme der Kanalwerke VG Otterbach-Otterberg, Kaiserslautern vom 

18.03.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.9 Stellungnahme der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, Kaiserslau-

tern vom 09.02.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.10 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Abteilung Bauen und Umwelt, 

Kaiserslautern vom 25.03.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme, insbesondere die Aussagen zu einem geordneten Rückbau, möglichen Wech-
selwirkungen und der Aussagen in den Textlichen Festsetzungen bezüglich möglicher Aus-
gleichs- und Kompensationsmaßnahmen. Diese Informationen werden in den Unterlagen, ins-
besondere in der Begründung und im Umweltbericht entsprechend ausgeführt werden. Flächen 
für die Nebenanlagen werden nicht explizit definiert. Aufgrund der definierten maximalen Größe 
und der PV-Anlagenhöhe ist nicht von nachteiligen Auswirkungen auszugehen. Die Nebenanla-
gen werden landschaftsbildverträglich gestaltet. Die Aussagen bezüglich der Parallelplanung 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes können dahingehend angemerkt werden, dass der 
Flächennutzungsplan in der Zwischenzeit genehmigt worden ist. Somit wird dieser im Parallel-
verfahren für den Bereich des Sondergebietes entsprechend geändert werden.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden Maßnahmen zur 
Eingrünung, zum Ausgleich, zum Monitoring und insbesondere zum Landschaftsschutz geplant. 
Hierunter fallen insbesondere die Pflanzung von Hecken, die Ansaat von Blühwiesen und ge-
gebenenfalls falls notwendig, die Planung von Feldlerchenfenstern. Sämtliche Aussagen und 
Absprachen mit den Fachbehörden hierzu werden im Umweltbericht ergänzt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.11 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 24.03.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die vorgebrachten Hinweise werden in die Planung aufgenommen. In Abspra-
che mit dem Netzbetreiber werden die Flächen unter der Freileitung freigehalten. Die Berichte 
und Pläne werden entsprechend angepasst. 
 
Hinweis: 
Der Stellungnahme lag ein Plan bei. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.12 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 

18.03.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Planung erfolgt in Anpassung an die Raumordnung, die durch den Raum-
ordnerischen Bescheid bestätigt ist. Sämtliche Naturschutzbelange werden in Absprache mit 
der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen. Aussagen zu einem verpflichtenden Rückbau wer-
den im Rahmen der Textlichen Festsetzungen ergänzt werden. Hierzu vertragliche Regelwerke 
sind allerdings außerhalb des Bebauungsplanes vorzunehmen. Die weiteren Hinweise bezüg-
lich der Textlichen Festsetzungen und der Begründung werden geprüft und gegebenenfalls 
eingearbeitet werden. Insbesondere werden Flächen für Nebenanlagen (maximal 75 m²) und 
der Wegfall einer Fläche im Norden angepasst. Der Eingriff wird dadurch nochmals geringer. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.13 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz, Pirmasens vom 

10.03.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.14 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz 
vom 07.03.2022 

 
Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.15 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, NL Südwest, PTI 11, Kai-
serslautern vom 23.02.2022 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Hinweis: 
Der Stellungnahme lag ein Plan bei. 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.16 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Referat Raumordnung 

Regionalentwicklung und Naturschutz, Kaiserslautern vom 08.04.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Im Rahmen der raumordnerischen Prüfung erging am 02.02.2022 ein positiver Bescheid der 
zuständigen Behörde, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung 
vereinbar ist. Aussagen zu Planungsalternativen werden im Umweltbericht ausgeführt. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Anlagenzuschnitt (Layout) wurde bereits so angepasst, dass das Vorranggebiet ausgespart 
wird. Die Flächen westlich dieses Gebietes werden bereits aktuell nur noch eingeschränkt be-
wirtschaftet. Zudem wurde nochmals im Norden eine Fläche herausgenommen, welche somit 
nicht mehr der Landwirtschat entzogen wird. Die Trafogebäude werden zentral auf der Anlage 
aufgestellt. Unter der Freileitung dürfen weder PV-Module noch andere Gebäude errichtet wer-
den (Auflagen des Leitungsbetreibers). 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Ausgleich für die Bodennutzung und den Artenschutz erfolgt auf der Flä-
che der PV-Anlage. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.17 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Kaiserslautern vom 17.03.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Straße und hierzu mögliche Regelungsinhalte befinden sich außerhalb des 
Geltungsbereiches. Die Auflagen sind im Rahmen des Bauantrages zu berücksichtigen.  
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Niederkirchen hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise 
sowie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Niederkirchen, den .................................... 
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